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LUDENSCHEID

Der Birgermeister

Fachdienst Finanzen, Steuern und
Beteiligungen
Herr Sven Haarhaus, Tel. 171676

TOP: Neufassung der Wetthirosteuersatzung

Beschlussvorlage Nr. 126/2018

Produkt: 01.08.05 Steuern und Gebuhren
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
Rat der Stadt Lidenscheid offentlich 09.07.2018
Finanzielle Auswirkungen? M ja [ ] nein

[ ]investiv [X] konsumtiv

einmalig Ifd. jahrlich
Aufwendungen/Auszahlungen
Folgekosten (AfA, Unterhaltung...)
Kostenbeitrage Dritter/Zuwendungen
Sonstige Ertrage/Einzahlungen 10.000,00 € 24.000,00 €

Bemerkung: Das Steueraufkommen mit dem neuen Steuermal3stab "Wetteinsatz" kann derzeit nicht
serids prognostiziert werden. Angegeben wurde daher das geschatzte jahrliche Aufkommen anhand
des Flachenmalfistabs, da eine Aufkommensneutralitat unterstellt wird (siehe hierzu auch die
Ausfihrungen zur Bemessung des Steuersatzes). Der angegebene einmalige Ertrag bezieht sich auf
den anteiligen Betrag fir das Jahr 2018, da die Satzung erst zum 01.08.2018 in Kraft treten soll.

Haushaltsmittel ausreichend vorhanden?

[]ja, veranschlagt bei folgendem Konto: [] nein, Deckungsvorschlag:
Produkt bzw. Auftrag/Sachkonto/Bezeichnung:

Einmalig: / /

Laufend: / /

[] gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe
X freiwillige Aufgabe
Grundlage: Ratsbeschluss

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage beigefiigte Satzung tber die Erhebung der Wettblrosteuer in der Stadt Lidenscheid
fur das Vermitteln oder Veranstalten von Pferde- und Sportwetten (Wettblrosteuersatzung) wird be-
schlossen.




Begrundung:
Ausgangslage

Am 12.12.2016 hat der Rat der Stadt Lidenscheid die Einflhrung einer Wettbirosteuer zum
01.07.2017 beschlossen (auf die Sitzungsdrucksache Nr. 222/2016 wird verwiesen). Die Hohe der
Steuer sollte — wie bei den zu diesem Zeitpunkt bereits erlassenen Wettburosteuersatzungen anderer
Stadte — anhand der Flache des Wettblros ermittelt werden. In der Beschlussvorlage hatte die Ver-
waltung darauf hingewiesen, dass die Zulassigkeit der Erhebung einer Wettblrosteuer von den zu-
standigen Verwaltungsgerichten in den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich beurteilt werde.
Wahrend der Verwaltungsgerichtshof Baden-Wirttemberg die Erhebung einer kommunalen Wettbi-
rosteuer mit Urteil vom 28.01.2016 fir rechtswidrig erachtet und eine entsprechende Satzung fir un-
wirksam erklart hatte, hielt das Oberverwaltungsgericht fir das Land NRW (OVG NRW) hingegen die
Erhebung fur zulassig und wies im April 2016 mehrere Klagen gegen die Wettbilrosteuersatzung der
Stadt Dortmund als unbegriindet zurtick.

Die Verwaltung hatte zudem darauf hingewiesen, dass es bislang stetige Praxis der Stadt Luden-
scheid war, entsprechende gerichtliche Klarungen abzuwarten. Da die WettbUrosteuer vom hdchsten
Verwaltungsgericht in NRW fiir zulassig erachtet wurde, bestanden aus Sicht der Verwaltung aller-
dings keine grundsatzlichen Bedenken mehr, eine entsprechende Wettblrosteuer einzuftihren. Bis
zur abschlieRenden Klarung durch das Bundesverwaltungsgericht bestiinde allerdings das Risiko,
dass eine mogliche Erhebung in Lidenscheid im Nachhinein fur unzulassig erklart werde und ggf. in
der Zwischenzeit ergangene Bescheide zuriickgenommen werden missten.

Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht entschied im Rahmen der Revision gegen die Entscheidungen des
OVG NRW mit Urteilen vom 25.06.2017, dass der in der Wettblrosteuersatzung der Stadt Dortmund
verwendete Steuermaldstab nach der Flache des Wettblros unzulassig sei. Da die Stadt Lidenscheid
ihrer Satzung den gleichen Steuermal3stab wie die Stadt Dortmund zugrunde gelegt hatte, hatte die
Verwaltung in der Sitzung des Rates der Stadt Lidenscheid am 10.07.2017 vorgeschlagen, keine
Vergnugungssteuerfestsetzungen fiir Wettbiiros durchzufiihren. Stattdessen sollte nach Vorliegen der
vollstéandigen Urteilsbegrindung des Bundesverwaltungsgerichtes eine neue Steuersatzung erlassen
werden.

Notwendige Anpassung der Bemessungsgrundlage in der Wettblrosteuersatzung

In seiner mit mehreren Monaten Verzégerung veroffentlichten Urteilsbegriindung erlauterte das Bun-
desverwaltungsgericht, dass der Mal3stab einer kommunalen Aufwandsteuer den zu besteuernden
Aufwand sachgerecht erfassen muss. Hierbei bilde der individuelle, wirkliche Vergniigungsaufwand
den sachgerechtesten Malistab. Fir die Wettbirosteuer sei dies der Wetteinsatz des Kunden. Er-
satzmal3stdbe, wie der auch in Ludenscheid verwendete Flachenmaf3stab, missten einen zumindest
lockeren Bezug zum Vergnigungsaufwand aufweisen. Wahrend das OVG NRW diesen Bezug als
gegeben ansah, hielt das Bundesverwaltungsgericht den FlAchenmalistab fur unzulassig.

Die nun als Anlage beigefiigte Neufassung der WettbUrosteuersatzung setzt die Anforderungen des
Bundesverwaltungsgerichts um. Der Besteuerung sollen geman § 4 die fur den Abschluss der Wetten
aufgewendeten Betrage zugrunde gelegt werden.



Festlegung des Steuersatzes

Im Zuge der Anderung der Bemessungsgrundlage muss ein neuer Steuersatz festgelegt werden.
Hierfur sind insbesondere die folgenden Abwéagungen vorzunehmen:

Abgrenzung zur Renn- und Sportwettensteuer des Bundes

Nach den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts muss die Wettbirosteuer im Hinblick auf
den Steuersatz und das Aufkommen einen hinreichenden Abstand zur Steuerlast aus der vom Bund
erhobenen Renn- und Sportwettensteuer wahren.

Die nach dem Flachenmalfistab erhobene Wettblrosteuer entsprach in den vom Bundesverwaltungs-
gericht entschiedenen Fallen umgerechnet zwischen 1,5% bis 2,8% der dortigen Wetteinsatze. Das
Bundesverwaltungsgericht ging davon aus, dass damit ein hinreichender Abstand zur durch die
Renn- und Sportwettensteuer verursachten Steuerlast gewahrt blieb.

,Erdrosselnde Wirkung“

Eine kommunale Steuer hat eine ,erdrosselnde Wirkung®, wenn infolge der Erhebung der Steuer in
aller Regel mit der Ausiibung des entsprechenden Berufs nach Abzug der notwendigen Aufwendun-
gen kein Reingewinn mehr erzielt werden kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat in den entschie-
denen Fallen keine Erdrosselung angenommen. Steuersatze zwischen 1,5% bis 2,8% dirften danach
keine erdrosselnde Wirkung entfalten.

Aufkommensneutralitdt zum bisherigen Flachenmalistab

Auch wenn die Verwaltung auf der Grundlage der alten Wettblrosteuersatzung bislang keine Steuer-
bescheide erlassen hat, hatte anhand der bekannten Flachen der in Lidenscheid betriebenen Wett-
biros ein jahrliches Steueraufkommen in Hohe von rd. 24.000 € erwartet werden kénnen. Der auf den
Wetteinsatz bezogene, neu festzulegende Steuersatz sollte nicht zu einem geringeren Steuerauf-
kommen fuhren.

Der Verwaltung sind die Wettumsatze der Ludenscheider Wettblrobetreiber nicht bekannt. Anhalts-
punkte fur die Bemessung eines aufkommensneutralen Steuersatzes liefern einerseits das der Ver-

waltung vorliegende Schreiben eines lUberregional agierenden Sportwettenanbieters, der bei einem

Steuersatz von 1% bis 1,5% anhand der Wetteinsatze ,seiner Wettburobetreiber Aufkommensneut-
ralitdt ermittelt hat. In den vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen Fallen hatten Steuersatze

zwischen 1,5% bis 2,8% zur Aufkommensneutralitat gefihrt.

Abwé&gung

Der Deutsche Stadtetag hat seinen Mitgliedern einen Steuersatz von 3% empfohlen. Die Verwaltung
halt hingegen einen Steuersatz von 2,5% fiir angemessen. Dieser liegt — im Gegensatz zur Empfeh-
lung des Deutschen Stadtetags — innerhalb des Rahmens der vom Bundesverwaltungsgericht ent-
schiedenen Falle. Insoweit sollte der notwendige Abstand zur Sportwettensteuer gewabhrt bleiben und
auch keine erdrosselnde Wirkung anzunehmen sein.

Ohne genaue Kenntnis der Wettumsatze der Lidenscheider Wettbiros kann eine Aufkommensneut-
ralitat im Vergleich zum bislang erwarteten Steuerertrag nicht garantiert werden. Gleichwohl wird er-
wartet, dass mit einem Steuersatz von 2,5% ein Steueraufkommen in vergleichbarer Hohe erzielt
werden kann.



Inkrafttreten der Satzung

Verschiedene Stadte haben ihre Wettbilrosteuersatzungen zwischenzeitlich ebenfalls an die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts angepasst und zwar teilweise mit Wirkung fiir die Vergan-
genheit. Allerdings waren die Satzungen dieser Stadte bereits vor den Urteilen des Bundesverwal-
tungsgerichts in Kraft getreten und durch den Erlass von Steuerbescheiden bereits vollzogen worden.
Im Gegensatz hierzu trat die Satzung der Stadt Lidenscheid erst nach den Urteilen des Bundesver-
waltungsgerichts in Kraft. Die Verwaltung halt die riickwirkende Anderung der Ludenscheider Wettbu-
rosteuersatzung fur angreifbar und empfiehlt daher, die neue Satzung mit Wirkung ab dem
01.08.2018 zu erlassen. Die alte Satzung ist mit Wirkung zum 01.07.2017 aufzuheben.

Verwaltungsaufwand der Erhebung

Bei Einfuhrung der Wettbirosteuer ging die Verwaltung in Anbetracht der vereinfachten Erhebung
anhand der Flache (einmalige Ermittlung der Flache und Erlass eines Jahressteuerbescheids) und
der geringen Zahl an Wettbiros davon aus, dass der mit der Erhebung verbundene Verwaltungsauf-
wand, abgesehen vom erstmaligen Ermittlungsaufwand, zu vernachlassigen und mit dem vorhande-
nen Personal umsetzbar sei. Mit der jetzt notwendigen Umstellung des Steuermal3stabs ist ein hdhe-
rer Aufwand verbunden, da die fur die Besteuerung relevanten Daten je Wettbliro monatlich kontrol-
liert und verarbeitet werden mussen. Inwieweit dies dauerhaft mit dem vorhandenen Personalbestand
umsetzbar ist, kann derzeit noch nicht abschlieRend beurteilt werden.

Lidenscheid, den 13.06.2018

In Vertretung:
gez. Blasweiler
Dr. Karl Heinz Blasweiler

Erster Beigeordneter
Stadtkammerer



	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	Gremium
	OStatus
	Datum
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Text10
	Text11
	Text3
	Text12
	Text13
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

